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KATASTROPHENFONDS DES ÖGB 
FÜR GÖD MITGLIEDER 

 
 

Anlässlich der schlimmen Unwetter möchten wir euch den Katastrophenfonds des ÖGB in 

Erinnerung rufen.  

 

Dieser Fonds gewährt finanzielle Unterstützungen an jene Gewerkschaftsmitglieder, die durch 

Katastrophen (Brand, Hochwasser, Lawinen) zu Schaden gekommen sind. Kolleginnen und 

Kollegen die mindestens 2 Jahre Mitglied sind, können das Unterstützungsansuchen im 

Landesvorstand der GÖD Kärnten einreichen. 

Die Unterstützungsleistung kann nicht mit der Leistung aus einer etwaigen 

Schadensversicherung gleichgehalten werden. 

Abwicklung: 

 Die Schadensmeldung muss vollständig ausgefüllt sein. 

 Die Schadenshöhe ist durch Belege oder/und Kostenvoranschläge nachzuweisen. 

 Auf der Schadensmeldung muss eine gemeindeamtliche Bestätigung aufscheinen, dass der 

Schaden am Hauptwohnsitz entstanden ist. 

 Es können nur Schäden am und im Wohnhaus bzw. an/in der Wohnung (Hauptwohnsitz) 

anerkannt werden. Keinesfalls werden Schäden an Nebengebäuden, Garagen (auch dann 

nicht, wenn die Garage direkt an das Wohnhaus angebaut ist) landwirtschaftlichen Geräten 

und Maschinen, an Gärten, Gartenmöbel, Kraftfahrzeugen und dgl. berücksichtigt. 

 Einreichungsfrist maximal sechs Monate nach Eintritt des Schadens. 

 Die Schadenshöhe muss mindestens € 700,- betragen. 

 


